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  Dübendorf, 5. Juli 2017 

Arbeit muss sich wieder lohnen:  

SKOS hat die Bodenhaftung verloren und schafft falsche Anreize 
Kantonsrat Stefan Schmid, Vizepräsident SVP Kanton Zürich, Niederglatt  

(Gemeinderat und Sozialvorstand) 

 

Der Kanton Zürich entrichtet Sozialhilfe gemäss SKOS. Während beispielsweise über die 
Ausstaffierung der AHV die Bundesparlamentarier befinden, werden die Rahmenbedingungen für die 
Sozialhilfe einem Verein überlassen.  

Dieser Verein SKOS ist mehrheitlich linkslastig. Dies trifft auch für die Sozialkonferenz des Kantons 
Zürich zu:  

- Viele linke Exekutivpolitiker krallen sich bei der Ämtervergabe das Sozialwesen 

- Daraus folgend stellt die Linke überproportional viele Delegierte 

- Linke Städte investieren Staatspersonal für Sozial-Lobbying innerhalb des Vereins 

- Die Sozialindustrie als Leistungserbringer ist ebenfalls stimmberechtigt 

Jene Vereine, welche die kantonalzürcherische Sozialpolitik prägen, sind somit stark sozialistisch 
geprägt, sie widerspiegeln in keiner Wiese den Wählerwillen und das Parteienspektrum unseres 
Kantons. Mit jedem neuen Leistungserbringer innerhalb Sozialindustrie, entsteht ein potentielles 
stimmberechtigtes Mitglied der Sozialkonferenz. Damit verlagert sich das Kräfteverhältnis komplett 
weg von der Politik, hin zur Sozialindustrie. 

Dass diese Entwicklung schädlich ist, zeigt ein genauer Blick in das umfassende und luxuriöse 
Regelwerk der SKOS. War früher die Sozialhilfe insbesondere als Überbrückungshilfe gedacht, 
bedienen sich heute mehr Personen, oftmals über Jahrzehnte von der öffentlichen Hand, lassen sich 
von allen Steuerzahlern und damit auch von wenig Verdienenden und Rentnern durchfüttern. 

Anreize im heutigen System fehlen und damit die auch die Motivation vieler Sozialhilfebezüger, 
wieder ins Erwerbsleben einzusteigen. Am folgenden Rechenbeispiel einer vierköpfigen Familie wird 
der Missstand augenfällig. Die Bezüge einer Familie welche Sozialhilfe bezieht werden mit dem 
Erwerbseinkommen einer arbeitenden vierköpfigen Familie bei einem Jahressalär von rund 70‘000 
CHF verglichen. Für die Familie mit Erwerbseinkommen kommt dabei eine Budgetempfehlung der 
„Budgetberatung Schweiz“ zur Anwendung, während bei der Familie welche Sozialhilfe bezieht, der  
SKOS-Standard zählt. Das Beispiel offenbart, dass für die Sozialhilfebezüger erst bei einem 



Einkommen von 80‘000 CHF ein Anreiz besteht, die Sozialhilfe zu verlassen. Viele sogenannte 
Schwelleneffekte stellen die Arbeiterfamilie gegenüber den Sozialhilfebezügern schlechter. 

Rechenbeispiel 4-köpfige Familie Arbeitserwerb Sozialhilfe gemäss SKOS 

   Bruttojahreslohn inkl. Kinderzulagen 69'000.00 80'040.00 kalkulierter Wert 
Bruttolohn / Monat inkl. Kinderzulagen 5'750.00 6'670.00 kalkulierter Wert 
AHV/ALV/NBU/KTG 460.00 535.00 kalkulierter Wert 
BVG 290.00 335.00 kalkulierter Wert 
Nettolohn / Monat 5'000.00 5'800.00 kalkulierter Wert 

    
    Wohnen 1'300.00 1'600.00 Grundsicherung 

Steuern 200.00 310.00 Steuererlass 
Krankenkasse KVG 1'100.00 1'100.00 Grundsicherung 
Festnetz Internet TV Handy Billag 140.00 135.04 SKOS Grundbedarf 
Energie Strom/Gas 60.00 101.28 SKOS Grundbedarf 
Fahrkosten / ÖV 140.00 135.04 SKOS Grundbedarf 
Nahrungsmittel Getränke 950.00 839.78 SKOS Grundbedarf 
Nebenkosten Waschen, Putzen 150.00 101.28 SKOS Grundbedarf 
Kleider Schuhe 250.00 234.21 SKOS Grundbedarf 
Geschenke 40.00 33.76 SKOS Grundbedarf 
Gesundheitspflege 

 
67.52 SKOS Grundbedarf 

Unterhaltung Bildung, Bücher, Kino 
 

267.97 SKOS Grundbedarf 
Körperpflege 

 
135.04 SKOS Grundbedarf 

persönliche Ausstattung 
 

33.76 SKOS Grundbedarf 
Auswärts eingenommene Getränke 

 
25.32 SKOS Grundbedarf 

Hausrat Privathaftpflicht 30.00 
 

im SKOS GB enthalten 
Unvorhergesehenes 80.00 

 
im SKOS GB enthalten 

Verfügbarer Betrag, Diverses, Ferien etc. 100.00 
 

im SKOS GB enthalten 
Sackgeld 240.00 

 
im SKOS GB enthalten 

Freizeit, Schule, Lager 60.00 60.00 SKOS Situationsbedingt 
Jahresfranchise KK Minimum 100.00 100.00 SKOS Situationsbedingt 
Zahnarzt / Optiker 60.00 150.00 SKOS Situationsbedingt 
Dentalhygiene jährlich 

 
75.00 SKOS Situationsbedingt 

Integrationszulage 
 

100.00 SKOS Situationsbedingt 
Umzugskosten, Annahme alle 8 Jahre 

 
15.00 SKOS Situationsbedingt 

Mietzinsdepot, Annahme alle 8 Jahre 
 

40.00 SKOS Situationsbedingt 
Ferien  125.00 SKOS Situationsbedingt 
Gebührenerlass für Ausweise etc.  15.00 SKOS Situationsbedingt 
Summe 5'000.00 5'800.00 SKOS Gesamtpaket 
    

 

  
 

Die Sozialhilfe im Kanton Zürich schafft demnach falsche Anreize. Vor dieser Feststellung gewinnt 
auch die kommende Abstimmung vom Herbst an Stellenwert, die Sozialhilfe für AsylF abzuschaffen. 
Es geht nicht an und ist unserer Bevölkerung unwürdig, dass Personen welche keine echten 
Flüchtlinge sind, jedoch vorläufig nicht ausgeschafft werden können, finanziell besser gestellt werden 
als viele Rentner oder Inländer in tiefen Einkommensschichten. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, 
dass vier von fünf Flüchtlingen trotz immensen und kostspieligen Integrationsbemühungen den 



Schritt ins Erwerbsleben nicht nachhaltig schaffen, geschweige denn in einem Beruf landen, in 
welchem Sie ein Einkommen von 80‘000 CHF erwirtschaften und eine Familie unterhalten können. 

Analysiert man die Einkommensverhältnisse innerhalb des Kantons Zürich, kann festgestellt werden, 
dass rund die Hälfte der natürlichen Personen über ein steuerbares Einkommen von unter 50‘000 
CHF, knapp ein Viertel über ein steuerbares jährliches Einkommen von unter 25‘000 CHF verfügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhand einer theoretischen Steuerberechnung 
lässt sich herleiten, dass die SKOS-Leistungen 
für die sozialhilfebeziehende vierköpfige 
Familie einem steuerbaren Einkommen von ca. 
40‘000 entspricht. Somit verfügt eine solche 
Familie mutmasslich über mehr finanzielle 
Mittel als rund 40% der Steuerzahler im 
Kanton Zürich. 

 

 

 

 

Auf Basis dieser Erkenntnis stellt die SVP folgende Forderungen zur Sozialhilfe im Kanton Zürich: 

Forderung 1 

Arbeit muss sich wieder lohnen, der Grundbedarf ist gegenüber der Empfehlung der SKOS zu kürzen. 
Als gutes Beispiel ist hier der Kanton Bern vorangegangen und hat die Zeichen der Zeit erkannt.  

Vorstoss oder Volksinitiative 

Forderung 2 

Schwelleneffekte setzen falsche Anreize für Sozialhilfebezüger. Schwelleneffekte sind soweit möglich 
tief zu halten oder zu eliminieren. 

Vorstoss PI 300/2014, Aufhebung Steuerbefreiung aus öffentlichen Mitteln 

 

Forderung 3 

Verzicht auf Luxusleistungen durch die Sozialhilfe, welche sich Familien und Personen mit 
bescheidenem Budget auch nicht leisten können, oder nicht leisten wollen. 

Vorstoss PI 406/2016 Keine Besserstellung von Sozialhilfebezügern gegenüber Arbeitenden 

 

Forderung 4 

Die Sozialkonferenz des Kantons Zürich soll das politische Kräfteverhältnis und damit dem 
Wählerwillen innerhalb des Kantons Zürich entsprechen. Der Verein soll, sofern er glaubwürdig 
bleiben will, sich diesbezüglich reformieren und das Stimmrecht für die Sozialindustrie abschaffen. 

 

 

 

 

 

 



Beilagen: 

 

 

 

 



 



 


